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3. Der Berechnung der Hafengebühren wird das in 
den Schiffsmeßbriefen angegebene Volumen des Schif
fes zugrunde gelegt.

Artikel 31

In den Hoheitsgewässern des einen Vertragsstaates 
unterliegen die Schiffe des anderen Vertragsstaates den 
Vorschriften über die Besatzung, Ausrüstung, Einrich
tungen, Schiffssicherheitsmittel, Vermessung und See
tüchtigkeit, die in dem Staat gelten, unter dessen Flagge 
das Schiff fährt.

VI. Schlußbestimmungen

Artikel 32

1. Eventuell auftretende Meinungsverschiedenheiten 
über die Anwendung oder Auslegung dieses Vertrages 
werden durch eine Kommission beider Vertragsstaaten 
geklärt.

2. Die Delegationen werden in der Kommission durch 
bevollmächtigte Vertreter des Ministers für Verkehrs
wesen der Deutschen Demokratischen Republik bezie
hungsweise des Bundesministers für Verkehr der Bun
desrepublik Deutschland geleitet.

3. Die Kommission tritt auf Ersuchen eines der beiden 
Vertragsstaaten zusammen.

4. Einzelheiten des Verfahrens werden durch die Kom
mission festgelegt.

5. Kann die Kommission eine ihr zur Behandlung 
vorgelegte Meinungsverschiedenheit nicht regeln, wird 
diese Frage den Regierungen unterbreitet, die sie auf 
dem Verhandlungswege beilegen.

Artikel 33

Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlos
sen. Er kann fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des jeweiligen 
Kalenderjahres gekündigt werden.

Dieser Vertrag tritt an dem Tage in Kraft, an dem 
die beiden Regierungen sich gegenseitig durch Noten
wechsel mitteilen, daß die innerstaatlichen Vorausset
zungen für das Inkrafttreten dieses Vertrages erfüllt 
sind.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten 
der Vertragsstaaten diesen Vertrag unterzeichnet.

GESCHEHEN in Berlin am 26. Mai 1972 in zwei Ur
schriften in deutscher Sprache.

Für die Deutsche Für die Bundesrepublik
Demokratische Republik Deutschland

Michael K o h l  Egon B a h r

Protokollvermerke 
zum Vertrag 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Bundesrepublik Deutschland 

über Fragen des Verkehrs

Protokollvermerk zu Artikel 1:

Ein Personenverkehr mit Seepassagierschiffen und 
Binnenschiffen besteht zur Zeit nicht. Beide Seiten stim
men überein, bei Vorliegen der Voraussetzungen Ver
handlungen über die Möglichkeit der Regelung dieser 
Fragen aufzunehmen.

Protokoll vermerk zu Artikel 12:

Die beiden Eisenbahnverwaltungen werden die Ein
richtung weiterer Fernsprechverbindungen für eisen
bahndienstliche Mitteilungen prüfen.

Protokollvermerk zu Artikel 17:

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Repu
blik erklärt, daß sie bei Wiedereinführung des Permit- 
Verfahrens für Binnenschiffe der Deutschen Demokra
tischen Republik das Erlaubnisverfahren für Binnen
schiffe der Bundesrepublik Deutschland wieder in 
Kraft setzen wird.

Protokollvermerk zu Artikel 21:

Die Vertragsstaaten erklären, daß sie die gegenwär
tige Praxis bei der Sicherheitsleistung für die Binnen
schiffe und deren Ladung nicht ändern werden.

Protokollvermerk zu Artikel 23:

1. Zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Bundesrepublik Deutschland besteht Über
einstimmung, daß sich ihre zuständigen Organe 
beziehungsweise Behörden über Arbeiten zur Er
haltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den 
Wasserabfluß und die Erhaltung der Schiffahrt auf 
der Elbe zwischen Kilometer 472,6 und Kilometer 
566,3, wie zum Beispiel Längs- und Querpeilun
gen, Abflußmessungen, Baggerungen zur Beseiti
gung von Untiefen und die Beseitigung von Schiff
fahrtshindernissen, rechtzeitig vorher informieren. 
Eisaufbruch sowie die Kennzeichnung des Fahr
wassers werden in beiderseitiger Abstimmung 
durchgeführt.

2. Das Fahrwasser, die Strombauwerke und Hafen
einfahrten auf diesem Abschnitt der Elbe werden 
entsprechend der bisherigen Praxis gekennzeichnet. 
Dabei gehen beide Seiten von dem Zustand im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages aus. 
Eine Änderung der Bezeichnung bedarf der Ab
stimmung zwischen ihren zuständigen Organen be
ziehungsweise Behörden.


